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Aufstellungsverfahren

Aufstellung Die Aufstellung des Bebauungsplans wurde beschlossen am 09.12.2009

(§ 2 (1) BauGB)
Der Aufstellungsbeschluss wurde ortsüblich bekanntgemacht am 20.03.2010

Frühzeitige Beteiligung der Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde ortsüblich bekannt gemacht am 20.03.2010

Öffentlichkeit

(§ 3 (1) BauGB) Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte in der Zeit vom 29.03.2010 bis 29.04.2010

Frühzeitige Beteiligung der Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden zur Abgabe
Behörden einer Stellungnahme aufgefordert mit Schreiben vom 22.03.2010
(§ 4 (1) BauGB)

Öffentliche Auslegung des Dem Entwurf des Bebauungsplans und dem Entwurf der örtlichen Bauvorschriften
Entwurfes  wurde zugestimmt und deren öffentliche Auslegung beschlossen am 07.07.2010
(§ 3 (2) BauGB)

Die Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans und des Entwurfs der örtlichen 
Bauvorschriften wurde ortsüblich bekanntgemacht am 10.07.2010

Die öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom 19.07.2010 bis 19.08.2010

Beteiligung der Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden über die   
Behörden öffentliche Auslegung informiert mit Schreiben vom 12.07.2010
(§ 4 (2) BauGB)
 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden zur Abgabe 

einer Stellungnahme aufgefordert mit Schreiben vom 12.07.2010

Satzung Die fristgemäß vorgebrachten Anregungen und die Stellungnahmen der Behörden
(§ 10 (1) BauGB, und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden durch den Gemeinderat 
 § 1 (7) BauGB, § 4 GemO) geprüft und behandelt (Abwägung) am 24.11.2010

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften wurden als Satzung beschlossen am 24.11.2010

Weinheim, 26.11.2010

Oberbürgermeister

Inkrafttreten Der Satzungsbeschluss wurde ortsüblich bekanntgemacht am
(§ 10 (3) BauGB, § 4 GemO) Damit sind der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften in Kraft getreten.

Das Ergebnis der Abwägung wurde den Personen, die Anregungen vorgebracht 
haben, mitgeteilt mit Schreiben  vom 26.11.2010

________________________________________________________________________________________________________________

Rechtsgrundlagen Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des 

Baunutzungsverordnung ( BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990
Gesetz vom 22.04.1993 (BGBl. I, S. 466)
Planzeichenverordnung ( PlanzV) i.d.F.vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991, S. 58)
Landesbauordnung für das Land Baden-Württemberg ( LBO) i.d.F. vom 05.03.2010 (GBl., S. 357),

29.07.2009 (BGBl. I, S. 2542)
Bundesimmissionsschutzgesetz (                 ) i.d.F. vom 26.09.2002 (BGBl. I, S.3830), zuletzt geändert
durch Art. 3 des Gesetzes vom 11.08.2010 (BGBl. I, S.1163) 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (           ) i.d.F. vom 24.02.2010 

________________________________________________________________________________________________________________

Katasterunterlagen Die Kartengrundlage stimmt mit der Katasterunterlage überein, Stand: 07.09.2010
(§ 1 (2) PlanzV)

              Stadtvermessungsoberrat

________________________________________________________________________________________________________________

Planbearbeitung

Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I, S. 2585)
(BGBl. I, S. 132), zuletzt geändert durch 

Gesetz über Natur und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -                    ) i.d.F. vom 

geändert durch Art. 11 des Gesetzes vom 11.08.2010 (BGBl. I, S. 1163)
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-

(BGBl. I, S.94), zuletzt 

Bodenschutzgesetz -                    ) i.d.F. vom 17.03.1998 (BGBl. I, S. 502), zuletzt geändert durch Art. 3
des Gesetzes vom 09.12.2004 (BGBl. I, S. 3214)
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (                    ) i.d.F. vom 12.07.1999 (BGBl. I, S. 1554), 
zuletzt geändert durch Art. 16 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I, S. 2585)
Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Württemberg für die Verwertung von als Abfall 
eingestuftem Bodenmaterial (                     ) i.d.F. vom 14.03.2007 (GABl., S. 172)
Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg übder die Herstellung not-
wendiger Stellplätze (                           ) i.d.F. vom 16.04.1996 (GABl., S. 289), zuletzt geändert durch 
Verwaltungsvorschrift vom 04.08.2003 (GABl. S. 590)
Gemeindeordnung für das Land Baden-Württemberg ( GemO) in der Fassung vom 24.07.2000
(GBl. S. 582, ber. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBl., S. 185) 
m.W.v. 01.01.2009 (rückwirkend)  bzw. 09.05.2009

04.12.2010

BNatSchG 

BImSchG

UVPG

BBodSchG

BBodSchV

VwV Boden

VwV Stellplätze

gez. Bernhard

gez. Meske

I. Textliche Festsetzungen für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan im 
Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes (Wohnbebauung) 

1. Bedingte Festsetzung nach § 12 Abs. 3a BauGB (i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB) 

Im Rahmen der im Folgenden festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zuläs-
sig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflich-
tet. Änderungen und Ergänzungen des Durchführungsvertrages oder der Abschluss eines 
neuen Durchführungsvertrages sind zulässig. 

2. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Allgemeines Wohngebiet mit Nutzungseinschränkungen                      WA1 und WA2
(§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 4 bis 9 BauNVO) 

Zulässig sind gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO: 

- Wohngebäude, 

- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Ausnahmsweise können gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO zugelassen werden: 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und 

- Anlagen für Verwaltungen. 

Nicht zulässig sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO: 

- Gartenbaubetriebe und 

- Tankstellen. 

3. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 ff. BauNVO) 

3.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 und 3 i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO) 

3.1.1 Maximal zulässige Außenwandhöhen 

Als zulässige Außenwandhöhe gilt die Höhe des Punktes, der an der Schnittlinie der Au-
ßenwand mit der Dachhaut an der Traufseite liegt. Bei flach geneigten Dächern mit einer 
Dachaufkantung (Attika) befindet sich dieser Punkt am oberen Abschluss der Außen-
wand.  

Im Bereich WA 1 gilt abweichend von Absatz 1 bei Ausbildung des obersten Geschosses 
als Staffelgeschoss die Höhe des Punktes der Oberkante Fertig-Fußboden des Staffelge-
schosses (Deckenoberkante einschließlich Fußbodenaufbau über dem obersten zulässi-
gen Vollgeschoss) als zulässige Außenwandhöhe. 

 
3.1.2 Maximal zulässige Gebäudehöhen 

Als maximal zulässige Gebäudehöhe gilt die Höhe des höchsten Punktes der Dachhaut. 

Technische Aufbauten von maximal 0,80 m über der Dachoberkante für Aufzugsüberfahr-
ten und Solaranlagen sind zulässig, wenn sie eine Höhe von 126,00 m ü. NN nicht über-
schreiten.  

Solaranlagen müssen einen Abstand von mindestens 1,50 m zur Dachkante einhalten. 

Technische Aufbauten für Solaranlagen dürfen maximal 35 % der Dachfläche einnehmen. 
Technische Aufbauten für Aufzugüberfahrten dürfen höchstens 5 % der Dachfläche ein-
nehmen.  

Weitere technische Aufbauten sind nicht zulässig. 

3.2 Zulässige Grundfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO) 

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen für Tiefgaragen, Stellplätze mit ih-
ren Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu der gemäß 
§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO festgelegten Grenze von 0,8 überschritten werden.  

4. Ermittlung der zulässigen Grund- und Geschossfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
i.V.m. §§ 19 ff. BauNVO) 

4.1 Ermittlung der Fläche des Baugrundstückes (§ 19 Abs. 3 Satz 2 BauGB) 

Die private Grünfläche und private Verkehrsfläche sind als Teil des Baugrundstückes als 
Grundlage bei der Ermittlung der zulässigen Grund- und Geschossfläche anzurechnen. 

4.2 Stellplätze und Garagen in Vollgeschossen (§ 21a Abs. 4 Nr. 3 BauNVO) 

Bei der Ermittlung der Geschossfläche bleiben die Flächen von Stellplätzen und Garagen 
in Vollgeschossen unberücksichtigt. 

4.3 Hinzurechnung von unterirdischen Garagen (§ 21a Abs. 5 BauNVO) 

Die zulässige Geschossfläche kann um die Flächen von notwendigen Stellplätzen, die un-
ter der Geländeoberfläche hergestellt werden, erhöht werden. 

5. Stellplätze, Garagen, Tiefgaragen und Einfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 22 
BauGB) 

Überdachte Stellplätze und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen zulässig. 

Nicht überdachte Stellplätze sind sowohl innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
als auch innerhalb der mit „St“ gekennzeichneten Flächen zulässig. 

Tiefgaragen in Form von Gemeinschaftsgaragen sind sowohl innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen, als auch innerhalb der mit „TGGa“ gekennzeichneten Flächen zu-
lässig. 

Im Bereich WA1 sind die Zufahrten zu Stellplätzen in Vollgeschossen oder Tiefgaragen 
nur in dem in der Planzeichnung gekennzeichneten Einfahrtsbereich zulässig. 

Im Bereich WA2 sind die Zufahrten zu Tiefgaragen nur in den in der Planzeichnung ge-
kennzeichneten Einfahrtsbereichen zulässig. 

Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen, die nicht in den Absätzen 4 und 5 dieser Festset-
zung genannt sind, sind auch außerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten Ein-
fahrtsbereiche zulässig. 

 
6. Private Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Die festgesetzte private Grünfläche ist zu 100 % gärtnerisch anzulegen und zu unterhal-
ten. Die Fläche ist als Rasenfläche einzusäen und dauerhaft zu unterhalten. 10 % der 
Fläche sind mit heimischen, standortgerechten Sträuchern entsprechend der Pflanzemp-
fehlung zu bepflanzen. Die Pflanzung ist in Gruppen von 3-6 Stück einer Art vorzuneh-
men. 

7. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

7.1 Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“ 

Die Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“ werden als private 
Verkehrsfläche festgesetzt. Durchfahrten für Ver- und Entsorgungsfahrzeuge sowie Ret-
tungsfahrzeuge sind zulässig. 

7.2 Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Besucherstellplätze“ 

Auf den privaten Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung „Besucherstellplätze“ müs-
sen mindestens 16 Besucherstellplätze errichtet werden, die den Besuchern des Wohn-
gebietes dienen. 

8. Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Für die in der Planzeichnung mit „1“ gekennzeichnete Fläche wird ein Leitungsrecht zu 
Gunsten der Versorgungsträger festgesetzt. 

Für die in der Planzeichnung mit „2“ gekennzeichnete Fläche wird ein Gehrecht zu Guns-
ten der Allgemeinheit und ein Leitungsrecht zu Gunsten der Versorgungsträger festge-
setzt. 

9. Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zur Vermeidung oder Minderung 
von schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. Bundesimmissionsschutzgesetzes 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Im Geltungsbereich sind bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten auf Grund von Lärmim-
missionen für schutzbedürftige Aufenthaltsräume i. S. von Ziffer 4.1 der DIN 4109 
(„Schallschutz im Hochbau - Anforderungen und Nachweise“, Ausgabe 1989) bauliche 
Vorkehrungen zur Lärmminderung zu treffen. 

Anforderungen an die Außenbauteile: 

Zum Schutz der schutzbedürftigen Aufenthaltsräume gegen Außenlärm ist nachzuweisen, 
dass die Anforderungen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile gemäß Ziffer 5 
und Tabelle 8 und 9 der DIN 4109 („Schallschutz im Hochbau - Anforderungen und 
Nachweise“, Ausgabe 1989) erfüllt werden. Sofern Räume, die vorwiegend zum Schlafen 
genutzt werden (Schlafzimmer, Kinderzimmer), an Fassaden orientiert sind, deren Beur-
teilungspegel 50 dB(A) überschreitet, ist der Einbau schalldämmender Lüftungseinrich-
tungen zwingend erforderlich. 

Vom Einbau schalldämmender Lüftungseinrichtungen kann abgesehen werden, wenn der 
Schlafraum über ein weiteres Fenster an einer Fassade mit einem Pegel von weniger als 
50 dB(A) verfügt. 

Von diesen Festsetzungen kann gemäß § 31 Abs. 1 BauGB abgewichen werden, wenn 
im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass z. B. durch Baulücken 
oder zusätzliche Gebäudeabschirmung die Fassaden anderen Verkehrslärmeinwirkungen 
ausgesetzt sind. 

 
10. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Oberflächenbefestigung 

Befestigte, nicht überdachte Flächen der Baugrundstücke sowie private Stellplätze sind, 
so weit wasserwirtschaftliche Belange nicht entgegenstehen, wasserdurchlässig auszu-
führen. Wasserdurchlässige Beläge dürfen einen Abflussbeiwert von Ψ = 0,6 nicht über-
schreiten. 

11. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 
25a BauGB)  

11.1 Dachbegrünung 

Flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung von bis zu 15° sind zu begrünen und dau-
erhaft zu erhalten. Als Mindestmaßnahme ist eine Extensivbegrünung mit einer Substrat-
stärke von mindestens 8 cm auszuführen.  

Alternativ kann auf eine Dachbegrünung auf maximal 35 % der Dachfläche verzichtet 
werden, wenn auf dieser Fläche Solaranlagen errichtet werden. 

14. Pflanzempfehlung 

Für alle Begrünungsmaßnahmen sind Arten entsprechend der folgenden Pflanzempfeh-
lung zu verwenden. Weitere landschafts- und standortgerechte Arten sind zulässig. Die 
Baumreihe entlang der B 3 ist vorrangig aus blühenden Bäumen und die Strauchpflan-
zungen der privaten Grünfläche sind vorrangig aus blühenden Sträuchern herzustellen. 
Geeignete Arten sind in der Pflanzempfehlung mit * gekennzeichnet. 

Bäume 
Acer campestre  Feldahorn 
Acer platanoides  Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus  Bergahorn 
Carpinus betulus  Hainbuche 
Cercis siliquastrum*  Judasbaum 
Corylus colurna*  Baumhasel 
Malus silvestris*  Holz-Apfelbaum 
Prunus avium*  Vogelkirsche 
Prunus serrulata*  Zierkirsche 
Prunus padus*  Traubenkirsche 
Prunus sargentii*  Bergkirsche 
Pyrus communis*  Hausbirne 
Sorbus domestica  Speierling 
Tilia cordata  Winterlinde 

Sträucher und Heckenpflanzen 
Amelanchier lamarckii*  Felsenbirne 
Cornus mas  Kornelkirsche 
Cornus sanguinea  Echter Hartriegel 
Corylus avellana  Haselnuss 
Euronymus europaeus*  Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare  Gemeiner Liguster 
Prunus spinosa*  Schlehe 
Rosa canina  Hundsrose 
Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana*  Wolliger Schneeball 

Kletterpflanzen 
Clematis-Arten  Waldrebe 
Hedera helix  Efeu 
Lonicera capifolium  Echtes Geißblatt 
Lonicera periclymenum  Wald-Geißblatt 
Parthenocissus tricuspidata  Wilder Wein 
Polygonum aubertii  Knöterich 

Dachbegrünungen 
Acinos alpinus  Steinquendel 
Alyssum murale  Silber-Steinkraut 
Antherium liliago  Astlose Graslilie 
Carlina vulgaris  Kleine Eberwurz, Golddistel 
Dianthus cruentus  Blutnelke 
Echium vulgare  Natternkopf 
Euphorbia cyparissias  Zypressen-Wolfsmilch 
Iris-Arten  Schwertlilien 
Ranunkulus bulbosus  Knolliger Hahnenfuß 
Sedum album in Sorten  Weißer Mauerpfeffer 
Sedum floriferum ‚Weihenstep. Gold’  Fetthenne 
Sedum hybridum ‚Immergrün’  Mongolen-Sedum 
Sedum reflexum  Tripmadam 
Sedum sexangulare  Milder Mauerpfeffer 
Sedum sputium in Sorten  Teppich-Sedum 
Sedum telephium  Purpur-Fetthenne 
Solidago virgaurea  Gemeine Goldrute 
Verbascum-Arten  Königskerzen 

II. Örtliche Bauvorschriften für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gem. 
Landesbauordnung von Baden-Württemberg (§ 74 LBO) im Geltungsbereich 
des Vorhaben- und Erschließungsplanes (Wohnbebauung) 

15. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 Abs. 1 LBO) 

15.1 Dachformen und -neigungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Im Bereich WA1 sind Pult- und Flachdächer zulässig. Im Bereich WA2 sind nur Flachdä-
cher zulässig. 

Pultdächer sind mit einer Dachneigung von mindestens 10° und maximal 25° zulässig. 
Flachdächer sind mit einer Dachneigung von bis zu 5° zulässig. 

15.2 Dachaufbauten und -einschnitte (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Die Summe der Länge der Dachaufbauten und -einschnitte darf max. 50 % der Länge der 
darunter liegenden Außenwand an der Traufseite des Gebäudes betragen.  

Zwischen Dachaufbauten bzw. Dacheinschnitten und dem Ortgang muss ein Abstand von 
mindestens 2,00 m eingehalten werden. Der höchste Punkt einer Gaube muss mindes-
tens 0,50 m (vertikal gemessen) unter der Firstlinie liegen. 
Dachgauben sind gegenüber der darunter liegenden Außenwand um mindestens 0,50 m 
zurückzusetzen. 

15.3 Dacheindeckungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Solaranlagen müssen einen Abstand von mindestens 1,50 m zur Dachkante einhalten 
und müssen blendfrei für die umgebende Bebauung sowie den Straßenverkehr sein. 

 
15.4 Ausbildung von Staffelgeschossen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Bei der Ausbildung des obersten Geschosses als Staffelgeschoss, muss bei den direkt an 
der Leibnizstraße gelegenen Gebäuden das Staffelgeschoss zu dieser Verkehrsfläche hin 
um mindestens 2,00 m gegenüber der Außenwand des darunter liegenden Geschosses 
zurückgesetzt werden. 

Bei der Ausbildung des obersten Geschosses als Staffelgeschoss, muss bei den direkt 
am Fabrikweg gelegenen Gebäuden das Staffelgeschoss zu dieser Verkehrsfläche hin 
um mindestens 1,50 m gegenüber der Außenwand des darunter liegenden Geschosses 
zurückgesetzt werden. 

15.5 Sichtschutzanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Mülltonnenabstellplätze sind mit Sichtschutzanlagen zu versehen und mit heimischen 
Laubgehölzen oder Kletterpflanzen entsprechend der Pflanzempfehlung (unter 14.) dau-
erhaft zu begrünen. 

15.6 Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Werbeanlagen sind so zu gestalten und anzubringen, dass durch sie weder der Gesamt-
eindruck der betroffenen baulichen Anlage noch das Ortsbild beeinträchtigt wird. Mehrere 
Werbeanlagen an einer baulichen Anlage sind nach einer gemeinsamen Konzeption zu 
gestalten und in Stil, Größe, Farbe und Proportion aufeinander abzustimmen. 

Unzulässig sind grelle und fluoreszierende Farben, Werbeanlagen mit Blink-, Lauf- und 
Wechselschaltung, akustischen Effekten sowie Anlagen mit Laser- Lichteffekten. Be-
leuchtungen müssen blendfrei sein. 

Werbeanlagen sind nur auf der der Erschließungsstraße zugewandten Gebäudeseite 
oder im Bereich zwischen der Erschließungsstraße und dem Gebäude zulässig. 

Werbeanlagen sind ausschließlich zum Zwecke der Eigenwerbung der im Geltungsbe-
reich ansässigen Arbeitsstätten zulässig.  

Die Summe der Ansichtsflächen von Werbeanlagen an Gebäuden darf 5 % der den öf-
fentlichen Verkehrsflächen zugewandten Fassadenfläche nicht überschreiten; bei Schrift-
zügen aus Einzelbuchstaben ist die Fläche nach ihren Außenmaßen zu ermitteln. Weiter-
hin darf die Summe der Ansichtsflächen von Werbeanlagen eine Fläche vom maximal 
0,3 m² je Arbeitsstätte nicht überschreiten. 

Pro Gebäude ist maximal eine freistehende oder an einer Einfriedung angebrachte Ge-
meinschaftswerbeanlage der im Gebäude ansässigen Arbeitsstätten mit einer maximalen 
Oberkante von 1,80 m über der Straßenoberkante zulässig. Je Arbeitsstätte darf die An-
sichtsfläche auf der Gemeinschaftswerbeanlage 0,3 m² nicht überschreiten. 

Ausnahmen von den örtlichen Bauvorschriften in den Absätzen 1 bis 6 können zugelas-
sen werden, wenn sie mit öffentlichen Belangen, insbesondere aus städtebaulichen 
Gründen, vereinbar sind. Dabei sind insbesondere die in Absatz 1 genannten allgemeinen 
Gestaltungsgrundsätze zu beachten. 

15.7 Unbebaute Flächen der bebauten Grundstücke und Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 
LBO) 

Die nicht überbauten oder als Stellplätze, Zufahrten, Feuerwehrzufahrten oder Fußwege 
genutzten Flächen der Baugrundstücke sind dauerhaft gärtnerisch anzulegen und zu un-
terhalten. Sie dürfen nicht als Lager- und Abstellflächen verwendet werden. Die Einrich-
tung von Spielplätzen für Kleinkinder nach § 9 Abs. 2 LBO ist auf diesen Flächen zuläs-
sig. 

11.2 Baumpflanzungen 

An den im Plan dargestellten Baumstandorten (Standortempfehlungen) sind schmalkroni-
ge, heimische, standortgerechte Laubbäume zu pflanzen. Die im Plan dargestellten 
Baumreihen entlang der Erschließungsstraßen sind aus nur einer Art zusammenzuset-
zen. Geringfügige Abweichungen vom festgesetzten Standort bis zu 2,00 m sind zulässig. 
Befinden sich in diesem Bereich bereits angepflanzte Bäume, die nicht zu Erhalt festge-
setzt sind, können diese eine Neuanpflanzung ersetzen. Bei den anzupflanzenden Bäu-
men entlang der Erschließungsstraßen und der B 3 soll ein regelmäßiges Raster herge-
stellt werden. 

Baumscheiben sind mindestens 4 m² groß herzustellen. Sie sind dauerhaft zu bepflanzen 
und gegen schädigende Einflüsse zu sichern. 

12. Erhalt von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

Die in der Planzeichnung als zu erhalten festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten, 
fachgerecht zu pflegen und insbesondere bei der Durchführung von Baumaßnahmen zu 
bewahren. Bei Abgang ist ein Baum durch einen großkronigen Baum entsprechend der 
Pflanzempfehlung (unter 14.) zu ersetzen. 

13. Mindestanforderungen an Baum-, Strauch- und sonstige Anpflanzungen sowie Un-
terhaltungspflege 

Für alle zu pflanzenden Bäume und Sträucher werden folgende Mindestanforderungen 
festgesetzt: 

Bäume:  Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm 
Obstbäume: Stammumfang 8-10 cm 
Heister: 3 x verpflanzt, Größe 200-250 cm 
Sträucher: 2 x verpflanzt, Größe 60-100 cm. 

Zu verwenden sind heimische, standortgerechte Arten entsprechend der Pflanzempfeh-
lung. 

Alle Anpflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Fertigstellung der Gebäude bzw. Er-
schließungsstraßen auszuführen. Sie sind dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze 
sind spätestens nach einem Jahr nachzupflanzen. 

Sträucher dürfen abschnittsweise auf den Stock gesetzt werden. 

III. Textliche Festsetzungen für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan au-
ßerhalb des Vorhaben- und Erschließungsplanes (Gemeinbedarfsfläche) 

18. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 ff BauNVO) 

18.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 und 3 i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO) 

18.1.1 Maximal zulässige Außenwandhöhen 

Als zulässige Außenwandhöhe gilt die Höhe des Punktes, der an der Schnittlinie der Au-
ßenwand mit der Dachhaut an der Traufseite liegt. Bei flach geneigten Dächern mit einer 
Dachaufkantung (Attika) befindet sich dieser Punkt am oberen Abschluss der Außen-
wand. 

18.1.2 Maximal zulässige Gebäudehöhen 

Als maximal zulässige Gebäudehöhe gilt die Höhe des höchsten Punktes der Dachhaut. 

Technische Aufbauten von maximal 0,80 m über der Dachoberkante für Aufzugsüberfahr-
ten und Solaranlagen sind zulässig.  

Solaranlagen müssen einen Abstand von mindestens 1,50 m zur Dachkante einhalten. 

Technische Aufbauten für Solaranlagen dürfen maximal 35 % der Dachfläche einnehmen. 
Technische Aufbauten für Aufzugüberfahrten dürfen höchstens 5 % der Dachfläche ein-
nehmen.  

Abweichend von Absatz 4 ist auf Dachflächen in der überbaubaren Grundstücksfläche G 
die Errichtung von technischen Aufbauten für Solaranlagen auf maximal 75 % der Dach-
fläche zulässig.  

Weitere technische Aufbauten sind nicht zulässig. 

18.2 Zulässige Grundfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO) 

Die im Bebauungsplan festgesetzte Grundflächenzahl bezieht sich auf die baulichen 
(Haupt-) Anlagen. Untergeordnete Nebenanlagen, Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie 
sonstige befestigte Flächen (z.B. Schulhof) bleiben unberücksichtigt. 

19. Ermittlung der zulässigen Grund- und Geschossfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
i.V.m. §§ 19 ff. BauNVO) 

19.1 Ermittlung der Fläche des Baugrundstückes (§ 19 Abs. 3 Satz 2 BauGB) 

Die private Grünfläche und private Verkehrsfläche sind als Teil des Baugrundstückes als 
Grundlage bei der Ermittlung der zulässigen Grund- und Geschossfläche anzurechnen. 

19.2 Stellplätze und Garagen in Vollgeschossen (§ 21a Abs. 4 Nr. 3 BauNVO) 

Bei der Ermittlung der Geschossfläche bleiben die Flächen von Stellplätzen und Garagen 
in Vollgeschossen unberücksichtigt. 

19.3 Hinzurechnung von unterirdischen Garagen (§ 21a Abs. 5 BauNVO) 

Die zulässige Geschossfläche kann um die Flächen von notwendigen Stellplätzen, die un-
ter der Geländeoberfläche hergestellt werden, erhöht werden. 

 
20. Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Überdachte Stellplätze und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
fläche G zulässig. 

Nicht überdachte Stellplätze sind nur innerhalb der mit „St“ gekennzeichneten Flächen zu-
lässig. 

21. Fläche für Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

Die Fläche für Gemeinbedarf dient der Unterbringung einer Schuleinrichtung. 

Zulässig sind Anlagen und Einrichtungen für schulische Zwecke, für Aus- und Fortbil-
dung, der Schulnutzung zugehörige sportliche Zwecke sowie soziale Zwecke. 

22. Private Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Die festgesetzte private Grünfläche ist zu 100 % gärtnerisch anzulegen und zu unterhal-
ten. Die Fläche ist als Rasenfläche einzusäen und dauerhaft zu unterhalten. 10 % der 
Fläche sind mit heimischen, standortgerechten Sträuchern entsprechend den Pflanzemp-
fehlungen zu bepflanzen. Die Pflanzung ist in Gruppen von 3-6 Stück einer Art vorzu-
nehmen. 

23. Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Für die in der Planzeichnung mit „1“ gekennzeichnete Fläche wird ein Leitungsrecht zu 
Gunsten der Versorgungsträger festgesetzt. 

24. Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zur Vermeidung oder Minderung 
von schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. Bundesimmissionsschutzgesetzes 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Im Geltungsbereich sind bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten auf Grund von Lärmim-
missionen für schutzbedürftige Aufenthaltsräume i. S. von Ziffer 4.1 der DIN 4109 
(„Schallschutz im Hochbau - Anforderungen und Nachweise“, Ausgabe 1989) bauliche 
Vorkehrungen zur Lärmminderung zu treffen. 

Anforderungen an die Außenbauteile: 

Zum Schutz der schutzbedürftigen Aufenthaltsräume gegen Außenlärm ist nachzuweisen, 
dass die Anforderungen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile gemäß Ziffer 5 
und Tabelle 8 und 9 der DIN 4109 („Schallschutz im Hochbau - Anforderungen und 
Nachweise“, Ausgabe 1989) erfüllt werden. Sofern Räume, die vorwiegend zum Schlafen 
genutzt werden (Schlafzimmer, Kinderzimmer), an Fassaden orientiert sind, deren Beur-
teilungspegel 50 dB(A) überschreitet, ist der Einbau schalldämmender Lüftungseinrich-
tungen zwingend erforderlich. 

Vom Einbau schalldämmender Lüftungseinrichtungen kann abgesehen werden, wenn der 
Schlafraum über ein weiteres Fenster an einer Fassade mit einem Pegel von weniger als 
50 dB(A) verfügt. 

Von diesen Festsetzungen kann gemäß § 31 Abs. 1 BauGB abgewichen werden, wenn 
im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass z. B. durch Baulücken 
oder zusätzliche Gebäudeabschirmung die Fassaden anderen Verkehrslärmeinwirkungen 
ausgesetzt sind. 

 
25. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Oberflächenbefestigung 

Befestigte, nicht überdachte Flächen der Baugrundstücke sowie private Stellplätze sind, 
so weit wasserwirtschaftliche Belange nicht entgegenstehen, wasserdurchlässig auszu-
führen. Wasserdurchlässige Beläge dürfen einen Abflussbeiwert von Ψ = 0,6 nicht über-
schreiten. 

26. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Erhalt 
von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)  

26.1 Dachbegrünung 

Die Dächer von Neubauten sind zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Als Mindest-
maßnahme ist eine Extensivbegrünung mit einer Substratstärke von mindestens 8 cm 
auszuführen.  

Alternativ kann auf eine Dachbegrünung auf maximal 35 % bzw. 75 % (im Bereich der 
überbaubaren Grundstücksfläche G) der Dachfläche verzichtet werden, wenn auf dieser 
Fläche Solaranlagen errichtet werden. 

26.2 Baumpflanzungen 

An den im Plan dargestellten Baumstandorten (Standortempfehlungen) sind schmalkroni-
ge, heimische, standortgerechte Laubbäume zu pflanzen. Die im Plan dargestellten 
Baumreihen entlang der Erschließungsstraßen sind aus nur einer Art zusammenzuset-
zen. Geringfügige Abweichungen vom festgesetzten Standort bis zu 2,00 m sind zulässig. 
Befinden sich in diesem Bereich bereits angepflanzte Bäume, die nicht zu Erhalt festge-
setzt sind, können diese eine Neuanpflanzung ersetzten. Bei den anzupflanzenden Bäu-
men entlang der Erschließungsstraßen und der B 3 soll ein regelmäßiges Raster herge-
stellt werden. 

Baumscheiben sind mindestens 4 m² groß herzustellen. Sie sind dauerhaft zu bepflanzen 
und gegen schädigende Einflüsse zu sichern. 

Im Bereich WA 2 ist die Errichtung eines Quartiersplatzes südlich der überbaubaren 
Grundstücksfläche C und nördlich der überbaubaren Grundstücksfläche E mit einer Grö-
ße vom maximal 460 m² zulässig. 

Einfriedungen sind nur zulässig als frei wachsende Hecken oder Schnitthecken aus ein-
heimischen Laubgehölzen oder als Zäune in überwiegend offener Konstruktion. Sie sind 
ohne Sockel zu errichten. 

Einfriedungen dürfen eine Höhe von 1,20 m, gemessen ab Geländeoberfläche, nicht ü-
berschreiten.  

Sichtschutzzäune sind als Einfriedungen ausgeschlossen. 

Mauern sind als Einfriedungen nur dann zulässig, wenn sie aufgrund der Topographie als 
Stützmauern erforderlich sind. 

15.8 Antennen (§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) 

Im Plangebiet sind keine Außenantennen zulässig. 

15.9 Freileitungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Im Plangebiet sind keine Freileitungen zulässig. 

16. Stellplatzverpflichtung (§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Bei der Errichtung von Gebäuden ist folgende Anzahl von notwendigen Stellplätzen her-
zustellen: 

Je Wohneinheit bis 70 m²  Wohnfläche:  1 Stellplatz 

Je Wohneinheit über 70 m²  Wohnfläche:  2 Stellplätze. 

Die Zufahrtsfläche von Garagen, die einen Abstand von mindestens 5,00 m zur Verkehrs-
fläche aufweisen, können zum Stellplatznachweis herangezogen werden, sofern die da-
hinter liegende Garage zur gleichen Wohneinheit gehört. 

17. Ordnungswidrigkeiten (§ 75 Abs. 3 Nr. 2 und 4 LBO) 

Zuwiderhandlungen gegen eine oder mehrere der vorher genannten örtlichen Bauvor-
schriften sind Ordnungswidrigkeiten und können gemäß § 75 Abs. 4 LBO mit einer Geld-
buße bis zu 50.000 € geahndet werden. 

Ordnungswidrig i.S.d. § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer 
oder mehreren dieser örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. 

 

29.7 Antennen (§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) 

Im Plangebiet sind keine Außenantennen zulässig. 

29.8 Freileitungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Im Plangebiet sind keine Freileitungen zulässig. 

30. Ordnungswidrigkeiten (§ 75 Abs. 3 Nr. 2 und 4 LBO) 

Zuwiderhandlungen gegen eine oder mehrere der vorher genannten örtlichen Bauvor-
schriften sind Ordnungswidrigkeiten und können gemäß § 75 Abs. 4 LBO mit einer Geld-
buße bis zu 50.000 € geahndet werden. 

Ordnungswidrig i.S.d. § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer 
oder mehreren dieser örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. 

V. Kennzeichnung (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB) 

31. Bodenverunreinigungen / Altlasten  

Der Bereich der Flurstücke 1475 und 1475/41 ist im Altlastenkataster der Altstandort 
Obj.-Nr. 05046-002, AS „Alte Lackierfabrik“ eingetragen. 

Die Fläche dieser Flurstücke ist in der Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes entsprechend gekennzeichnet. Es liegt für diesen Bereich eine Grundwas-
seruntersuchung der bestehenden Betriebsbrunnen (Hydrogeologisches Büro Dr. Berg 
und Dr. Girmond, September 2008), eine Voruntersuchung zur Bausubstanz und Boden-
untersuchungen (Büro IBL, Juni 2009), ein Konzept für die umwelttechnische Überwa-
chung des Rückbaus (Hydrogeologisches Büro Dr. Berg und Dr. Girmond, März 2010), 
Vorab-Informationen zu den bisherigen Funden (Hydrogeologisches Büro Dr. Berg und 
Dr. Girmond, Juni 2010) und eine historische Erhebung (Hydrogeologisches Büro Dr. 
Berg und Dr. Girmond, Juli 2010) vor. 

Der Rückbau der Gebäude und die Sanierung kontaminierter Bodenbereiche wird gutach-
terlich überwacht. Dabei werden die anfallenden Materialien und auch der Bodenaushub 
getrennt gelagert und nach den Kriterien der LAGA beprobt, deklariert und entsorgt. Es 
sollen auch alle vorhandenen Kontaminationen im anstehenden Untergrund und ggf. im 
Grundwasser nachweislich entfernt werden. Nach Fertigstellung eines Aushubabschnittes 
erfolgt eine organoleptische Überprüfung der Sohlfläche durch den Gutachter. Dabei 
werden Sohl- und Wandbeprobungen im Raster entnommen und analysiert. Der Nach-
weis wird durch Entnahme von Bodenmischproben auf PAK, MKW, Schwermetalle und 
andere auffällige Parameter durchgeführt. 

Im Rahmen der Rückbau- und Sanierungsarbeiten wurden zusätzlich bisher die folgen-
den Schadstoffe festgestellt und teilweise vollständig saniert: Butanol, Essigsäurebutyles-
ter, Schwermetalle, Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW), polycyclische aromatische Koh-
lenwasserstoffe (PAK), Cyanid, Quecksilber, Zink und in der Bodenluft leichtflüchtige ha-
logenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) sowie aromatische Kohlenwasserstoffe 
(BTEX/AKW). 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich im Durchführungsvertrag, vor Realisierung der im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten Nutzungsmöglichkeiten, die festge-
stellten belasteten Bereiche gemäß den Sanierungsvorschlägen eines qualifizierten Gut-
achters in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde und unter Aufsicht eines 
fachlich qualifizierten Büros zu sanieren. 

 
VI. Hinweise 

32. Einsichtnahme von DIN-Normen 

DIN-Normen, auf die in den textlichen Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes verwiesen wird, können in der Stadtbibliothek Weinheim (Luisenstraße 5/1, 
Weinheim) eingesehen werden. 

33. Schutz vor Geräuscheinwirkungen 

Im Bereich der überbaubaren Grundstücksfläche G sind an der Südfassade des Gebäu-
des innerhalb dieser überbaubaren Grundstücksfläche keine "lauten" Unterrichtsräume 
(z. B. Musik, Werken, Turnen) mit öffenbaren Fenstern zulässig, da es sonst zu Richt-
wertüberschreitungen der TA Lärm kommen kann. 

Die geplante Sporthalle ist bis 22:00 Uhr zu räumen, da es sonst zu Richtwertüberschrei-
tungen der TA Lärm kommen kann. 

34. Denkmalschutz / Bodenfunde  

Archäologische Funde sind sofort dem Amt für Baurecht und Denkmalschutz der Stadt 
Weinheim als unterer Denkmalschutzbehörde anzuzeigen (§ 20 DschG). Der Fund und 
die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverän-
dertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die zuständige Denkmalschutzbehörde oder das 
Landesdenkmalamt mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten nach § 27 DSchG wird hingewiesen. 

35. Leitungsschutzmaßnahmen 

Tiefwurzelnde Bäume müssen lt. DIN 18920 und den technischen Richtlinien GW 125 ei-
nen Mindestabstand von 2,50 m zu Versorgungsleitungen aufweisen. Wird dieser Ab-
stand unterschritten, so sind die Versorgungsleitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu si-
chern oder die Standorte der Bäume entsprechend zu verschieben. 

Pflanzmaßnahmen im Nahbereich zu Versorgungsleitungen sind mit dem Versorgungs-
träger abzustimmen. 

36. Altlasten 

Altlasten sind außerhalb des entsprechend gekennzeichneten Bereiches im Plangebiet 
nicht bekannt. 

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf sensorische 
Auffälligkeiten zu achten. Werden diese festgestellt, ist umgehend die untere Boden-
schutz- und Altlastenbehörde zu informieren. 

IV. Örtliche Bauvorschriften für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gem. 
Landesbauordnung von Baden-Württemberg (§ 74 LBO) außerhalb des Vor-
haben- und Erschließungsplanes (Gemeinbedarfsfläche) 

29. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 Abs. 1 LBO) 

29.1 Dachformen und -neigungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Es sind nur Flachdächer mit einer Dachneigung von bis zu 5° zulässig. 

29.2 Dacheindeckungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Solaranlagen müssen einen Abstand von mindestens 1,50 m zur Dachkante einhalten 
und müssen blendfrei für die umgebende Bebauung sowie den Straßenverkehr sein. 

29.3 Sichtschutzanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Mülltonnenabstellplätze sind mit Sichtschutzanlagen zu versehen und mit heimischen 
Laubgehölzen oder Kletterpflanzen entsprechend der Pflanzempfehlung unter 28. dauer-
haft zu begrünen. 

29.4 Schriftzüge und Zeichen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Die Schriftzüge und Zeichen der Schule sind so zu gestalten und anzubringen, dass 
durch sie weder der Gesamteindruck der betroffenen baulichen Anlage noch das Ortsbild 
beeinträchtigt wird. Mehrere Schriftzüge oder Zeichen an einer baulichen Anlage sind 
nach einer gemeinsamen Konzeption zu gestalten und in Stil, Größe, Farbe und Proporti-
on aufeinander abzustimmen. 

Unzulässig sind grelle und fluoreszierende Farben, Anlagen mit Blink-, Lauf- und Wech-
selschaltung sowie Anlagen mit Laser- Lichteffekten. Beleuchtungen müssen blendfrei 
sein. 

Die Fläche der Schriftzüge und Zeichen, die an einer baulichen Anlage angebracht wer-
den, darf in Summe 5 m² nicht überschreiten.  

Die Fläche von Schriftzügen aus Einzelbuchstaben ist nach den Außenmaßen des ge-
samten Schriftzuges zu ermitteln. 

29.5 Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Werbeanlagen sind nicht zulässig. 

29.6 Unbebaute Flächen der bebauten Grundstücke und Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 
LBO) 

Die nicht überbauten oder als Stellplätze, Zufahrten oder Feuerwehrzufahrten genutzten 
Flächen der Baugrundstücke sind dauerhaft gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. 
Sie dürfen nicht als Lager- und Abstellflächen verwendet werden.  

Einfriedungen sind nur zulässig als frei wachsende Hecken oder Schnitthecken aus ein-
heimischen Laubgehölzen oder als Zäune in überwiegend offener Konstruktion. Sie sind 
ohne Sockel zu errichten. 

Einfriedungen dürfen eine Höhe von 1,80 m, gemessen ab Geländeoberfläche, nicht ü-
berschreiten.  

Sichtschutzzäune sind als Einfriedungen ausgeschlossen. 

Mauern sind als Einfriedungen nur dann zulässig, wenn sie aufgrund der Topographie als 
Stützmauern erforderlich sind. 

 

27. Mindestanforderungen an Baum-, Strauch- und sonstige Anpflanzungen sowie Un-
terhaltungspflege 

Für alle zu pflanzenden Bäume und Sträucher werden folgende Mindestanforderungen 
festgesetzt: 

Bäume:  Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm 
Obstbäume: Stammumfang 8-10 cm 
Heister: 3 x verpflanzt, Größe 200-250 cm 
Sträucher: 2 x verpflanzt, Größe 60-100 cm. 

Zu verwenden sind heimische, standortgerechte Arten entsprechend der Pflanzempfeh-
lung. 

Alle Anpflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Fertigstellung der Gebäude bzw. Er-
schließungsstraßen auszuführen. Sie sind dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze 
sind spätestens nach einem Jahr nachzupflanzen. 

Sträucher dürfen abschnittsweise auf den Stock gesetzt werden. 

28. Pflanzempfehlung 

Für alle Begrünungsmaßnahmen sind Arten entsprechend der Pflanzempfehlung unter 
14. zu verwenden. 

(§ 16 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m § 19 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 ff. BauNVO)

Grundflächenzahl

Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2  BauGB  i.V.m. §§ 22 ff. BauNVO)

Bauweise,  überbaubare Grundstücksfläche,

(§16 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 20  BauNVO)
Geschossflächenzahl

(§ 23 Abs. 1 und  Abs. 3 BauNVO)
Baugrenze 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Verkehrsflächen

(§ 16 Abs. 2  Nr. 3 i.V.m § 20 Abs. 1 BauNVO) 
Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 16 Abs. 3 BauNVO) 
Maximale Gebäudehöhe

Stellung der baulichen Anlage

(Zahl als Beispiel)

(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 16 Abs. 3 BauNVO)    
Maximale Außenwandhöhe

Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 ff. BauNVO)

(§ 4 BauNVO i.V.m. 
Allgemeines Wohngebiet 

(Zahl als Beispiel)

Sonstige Planzeichen

St

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen,

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 22 BauGB)

Zweckbestimmung:

Stellplätze, Garagen und Gemeinschafts-

Stellplätze

(§ 9  Abs. 7 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

Flächen für den Gemeinbedarf
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Schule§ 1 Abs. 4 bis Abs. 9 BauNVO)

Anpflanzen von Bäumen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
und sonstigen Bepflanzungen
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern

(Standortempfehlung)

(Zahl als Beispiel)

TGGa Gemeinschaftstiefgarage

Abgrenzung des Maßes der Nutzung

Fläche für Versorgungsanlagen

(Transformatorenstation)
Elektrizität

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12  BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Vorhaben- und Erschließungsplanes

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Leitungsrecht zugunsten der Versorgungs-

Fußgängerbereich

Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

Verkehrsberuhigter Bereich

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Grünfläche

(§ 23 Abs. 1 und  Abs. 2 BauNVO)
Baulinie 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
träger

Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit und

innerhalb eines Baugebietes

Erhalt von Bäumen
Besucherstellplätze

Hauptversorgungsleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Kanal, unterirdisch

Leitung Telelekom, unterirdisch

A Bezeichnung der überbaubaren 

(Buchstabe als Beispiel)
Grundstücksfläche 

Umgrenzung der für bauliche Nutzungen vor-
gesehenen Flächen, deren Böden erheblich
mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Leitungsrecht zugunsten der Versorgungs-

anlagen 

träger bei schmalen Flächen

träger

Leitungsrecht zugunsten der Versorgungs-

K

T

GHmax =
120 m ü.NN

AWHmax =
117 m ü.NN

1

2

1

Maßstab: 1:500

Datei: 1-02-09aus101204

                                                   gez. Bernhard
                                               Oberbürgermeister

Weinheim, 26.11.2010

Dieser Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften ist unter Einhaltung der im Baugesetzbuch und in der Landesbau-
ordnung vorgeschriebenen Verfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen und zur Aufstellung von Örtlichen Bauvor-
schriften nach dem Willen des Gemeinderates zustande gekommen.

SD - Nr. GR/147/10

 

und 

"Leibnizstraße Nord"                                             
Örtliche Bauvorschriften für den Bereich
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Vorhabenbezogener


